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Wien ,am17. Dezember1931 .

AusserordantlichoNotstandsaktionderGomeindeWienfürarbeitslose
Wiener .

DerWienerMagistratverlautbart:
ZurLinderungder durchdie langdauorndeArbeitslosigkeitgeschaf¬

fenenbesonderenNotlago,diesichindenWintermonatenbesondersempfindlich
auswirkt,erhaltenwirindenVerjahrenarbeitsloseWienereineeinmaligeNotstandsunterstützung .

BezugsberechtigtsindnachWienzuständigeundin Wienwohnhafte
bedürftigeArbeitslose ,undzwarFamilienorhalter,diemehrals 20Wochen
arbeitslossind ,undausgesteuerteLedige ,VerwitweteodergetrenntLe¬
bende ,die keineFamilienerhaltersindundnichtin einemFamilienverban¬
deleben .

FamilienerhalterohneKindererhalten10Schilling ,Familien¬
erhalter miteinemoderzweiunmündigenKindern10SchillingundeineLe¬
bensmittelanweisung ,FamilienerhaltermitmehralszweiunmündigenKin¬
dern10SchillingundzweiLebensmittelanweisungonundausgesteuertoLe¬
dige ,VorwitweteodorgetrenntLebende,diekeinoFamilienorhaltersind
undnicht in einemFamilienverbandoloben10Schilling .

Diefür die FamilienerhalterbestimmtoeinmaligeNotstandsunter-¬
stützung kommtfür eine Familie nur einmalig zur Auszahlung ,und zwarauch
dann ,wennbeidoTeile( Gatte ,Lebensgefährte)arbeitslossind .

DieausserordentlicheeinmaligeNotstandaunterstützungistvon
Bezugsberechtigten,diegewerkschaftlichorganisiertsind ,beiderzuge¬hörigenGewerkschaft ,vongewerkschaftlichnicht organisiertenBezugsbe¬
rechtigtennurbeimzuständigenFürsorgeratanzusprechen .

InbeidenFäklenentscheidetsowohlüberdieAnspruchsberechtigungwieauchüberdasAusmassder einmaligenNotstandsunterstützungnachvor-¬
hergegangenerUeberprüfungdasFürsorgeinstitutjenesBezirkes,indemder
AnspruchswerberseinenständigenWohnsitzhat .

Personen ,die imGenusseeiner Altersfürsorgerentestehen ,werden
in die einmalige ausserordentliche Notstandsaktion für arbeitslose Wie- ¬

ner nicht einbezogen .
DieanspruchsberechtigtenPersonenwerdensichnachMassgabeder

AnfangsbuchstabenihresFamiliennamonsan- einembestimmtenTagevom4 .
Jänner1932angefangenunterBeibringungderAnweisungihrerGewerkschaft
oderihres zuständigenFürsorgerates ,der ArbeitslesenkarteunddesFür¬
sorgeblattesin derZeitvon8 bis12UhrimFürsorgeinstituteihresWehn-¬
bezirkeseinzufindenhaben .DieeinzelnenAusgabetagewerdenimWegeder
PresseunddurchAnschlagin denFürsorgeinstitutenrechtzeitigverlautbart

werden . - . - - - -- . -- ¬
NeueKurseanderHaushaltungsschulederStadtWien.

AnderHaushaltungsschulederStadtWien ,Mariahilf ,Brückengasse
3 ,undLandstrasse ,Petrusgasse10 ,beginntamkommendenJännereine
ReiheneuerKurse .EswerdenvormittagsundabendsKochkurse,ausserdem
ein Kursfür SchnellkücheundKursefür WeissnähenundKleidermachenab¬
gehaltenwerden .AnmeldungenundAuskünftein der Schulleitung ,Telefon
B25- - 19.
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